
6. Das Fürsorge- und Jugendamt und die Fürsorgekommission

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Einrichtung des Fürsorge- und Jugendamtes sowie mit

den Fürsorgekommissionen der Gemeinden. Da in Liechtenstein nur ein Amt für

sozialfürsorgerische Angelegenheiten vorgesehen war, ist ein Vergleich zur Behördentätigkeit

im Kanton Zürich interessant, gerade weil dort eine ausdifferenzierte und vielfältige

sozialfürsorgerische Amtstätigkeit vorhanden war. Die Arbeit der Fürsorgekommissionen gibt

einen aufschlussreichen Einblick in Fallgeschichten, weshalb sie besonders erläutert werden.

In den 1970er Jahren kam es zu Strukturveränderungen wie der Trennung von Jugend- und

Fürsorgeamt sowie zur Gründung der sozialpsychiatrischen Gesellschaft.

6.1 Das Fürsorge- und Jugendamt

Als Reaktion auf das Sozialhilfegesetz wurde 1966 das Fürsorgeamt gegründet, in welches

auch das Jugendamtintegriert war. In der soziologischen Theorie bezeichnet der Begriff der

„Bürokratischen Herrschaft“ nach Max Weber die legale Herrschaft durch einen
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Verwaltungsstab." Dem Herrschaftsbegriff ist die „legitime Macht, d.h. von den Betroffenen

als rechtmäßig anerkannte Macht einer sozialen Instanz, insbesondere von Organisationen

und gemeinsam dominierenden Gruppen“*'* inhärent. Zur Manifestation der Rechtmässigkeit

der Übergeordneten besteht eine direkte Beziehung zwischen „den Vertretern des

«214 Die Bürokratie ist alsoLegitimationsanspruchs und den der H[errschaft] Unterworfenen

ein System der Über- und Unterordnung. Im Gegensatz zu ehrenamtlichen Einrichtungen war

die Behördentätigkeit professionalisiert und hierarchisch gestuft.

Anders als in schweizerischen Kantonen, war in Liechtenstein nur eine Behörde vorhanden,

der das Fürsorgeamt unterstand. So hatte die Stadt Zürich bspw. bereits nach 1900 eine eigene

Vormundschaftsbehörde, die sich aus der bereits bestehenden Armenbehörde entwickelte.

Dort waren neben der Behörde zum einen die Heimatgemeinden und zum anderen die

freiwillige Armenpflege zuständig. Die Vormundschaftsbehörde unterstand dem Stadtrat.

Nach 1912 und der Einführung des ZGB arbeitete die Vormundschaftsbehörde bereits nach
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